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Kundmachungen 
 
 

Flächen- 
widmungspläne 

 
keine 
 

Verfahren gemäß 
§ 24 Abs.3 ROG 1998 

 
 

Ansuchen 

 

Erteilte Bewilligung 
 
keine 
 

Bebauungspläne 
 

Einleitungen 
 

Beschlüsse und Bausperren 
 
keine 
 

Öffentliches Gut 
Gemeingebrauch/ 
(Ent-) Widmungen 

 
keine 

Sonstiges 
 
Magistrat Salzburg 
Zahl: 01/01/37054/2008/023 

Salzburg, 4. Juni 2008 
 
Betrifft: 
Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt 
Salzburg über die Gewerbeausübung in Gastgärten für die 
Dauer der Fußballeuropameisterschaft "EURO 2008" 
betreffend die Aufstellung von TV-Geräten und Leinwän-
den zur Live-Übertragung sämtlicher Europameister-
schaftsspiele während der Fußballeuropameisterschaft 
 

Kundmachung 
 
Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Salzburg hat in 
seiner Sitzung vom 4. Juni 2008 wie folgt beschlossen: 
 
Auf Grund der §§ 112 Abs. 3 und 337 Gewerbeordnung 
1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch BGBl. 
I Nr. 68/2008, sowie ergänzend zur Verordnung des Ge-
meinderates der Landeshauptstadt Salzburg vom 
17.05.2006, Zahl: 1/01/29581/2006/004, wird verordnet: 
 

§ 1 
 
(1) In der Zeit vom 07.06.2008 bis 29.06.2008 dürfen in 
der Stadt Salzburg Gewerbetreibende in Gastgärten, unter 
den Voraussetzungen des § 112 Abs. 3 Gewerbeordnung 
1994, BGBl. Nr. 194/1994, zuletzt geändert durch BGBl. 
I Nr. 68/2008, bis zum Ende der jeweiligen Fernseh-Live-
Übertragung im Rahmen der "EURO 2008" TV-Geräte 
und Leinwände zur Live-Übertragung sämtlicher Euro-
pameisterschaftsspiele aufstellen und diese mit Ton 
betreiben. 
Diese Gastgärten dürfen jedoch längstens bis 24:00 Uhr 
betrieben werden. Verstärkeranlagen sind nicht zulässig. 
 
(2) Die Bestimmungen der Verordnung des Gemeindera-
tes der Landeshauptstadt Salzburg vom 17.05.2006, Zahl: 
1/01/29581/2006/004 betreffend die Gewerbeausübung in 
Gastgärten in der Stadt Salzburg hinsichtlich der Festset-
zung der Betriebszeiten, bleiben von dieser Verordnung 
unberührt. 

§ 2 
 
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 1 
bilden eine Verwaltungsübertretung und werden gemäß § 
368 Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 idF 
BGBl. I Nr. 59/2008, bestraft. 
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§ 3 
 
Diese Verordnung gilt für das Gemeindegebiet der Lan-
deshauptstadt Salzburg und tritt mit 07.06.2008 in Kraft 
und mit Ablauf des 29.06.2008 außer Kraft. 
 

Für den Bürgermeister: 
Der Bürgermeister-Stellvertreter: 

Dipl.-Ing. Harald Preuner 
 

Öffentliche 
Ausschreibungen 

 
Der (Die) hier wiedergegebene(n) Text(e) einer Be-
kanntmachung im (in) Vergabeverfahren ist eine zusätzli-
che Information. Der rechtsverbindliche Text ist unter 
www.salzburg.gv.at abrufbar. Die Bekanntmachung unter 
www.salzburg.gv.at kann auch bereits vor Erscheinen der 
gegenständlichen Folge des Amtsblattes vorgenommen 
worden sein. 

 
keine 
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